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1. KRIEG IN DER UKRAINE

•

Geflüchtete und Asylsuchende: Jeder bekommt eine steuerliche Identifikationsnummer 

Jede Person, die in Deutschland steuerpflichtig 
ist, erhält eine steuerliche Identifikationsnummer 
(IDNr). Zuständig für deren Vergabe ist das 
Bundes zentralamt für Steuern (BZSt). Wichtig ist 
die Nummer beispielsweise zur Aufnahme eines 
Beschäftigungsverhältnisses und zur Beantragung 
von Kindergeld.
Ebenfalls wichtig ist der Hinweis, den das BZSt für 
alle hat, die beispielsweise geflüchteten Menschen 
dabei helfen, im Erwerbsleben Fuß zu fassen: Auch 
Geflüchtete und Asylsuchende erhalten eine IDNr,  
da die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht auch 
für Personen gilt, die in das Bundesgebiet einreisen  
und zunächst vielleicht in Erstaufnahme ein rich-
tungen, Turnhallen oder Wohncontainern unter-
gebracht sind.
Angestoßen wird die IDNr-Vergabe durch die 
Anmeldung einer Person bei der zuständigen 
Melde behörde am Unterbringungsort. Sobald die 
Melde behörde die Daten dieser Person in das 
Melde register aufgenommen hat, erfolgt eine 
auto matisierte Mitteilung an das BZSt. Damit die  

Vergabe der IDNr möglichst schnell erfolgen kann 
und das Mitteilungsschreiben den Betroffenen 
auch erreicht, ist es wichtig, dass bei der melde-
rechtlichen Erfassung der Person möglichst voll-
ständige und genaue Angaben gemacht werden 
(z. B. bei Unterbringung in Sammelunterkünften 
genaue Zusätze wie „Haus 3“ oder „Flur 8“). Das 
Mitteilungsschreiben mit der zugeteilten IdNr 
wird dann an die von der Meldebehörde über-
mittelte Adresse versandt. Da die Schreiben nicht 
täglich gedruckt werden, können zwischen der 
Datenübermittlung der Meldebehörde und dem 
tatsächlichen Versand des Mitteilungsschreibens 
mehrere Tage vergehen.

Hinweis: 
Eine bereits zugeteilte IDNr kann über die Inter net-
seite des BZSt erneut in Erfahrung gebracht werden.
Über ein Webformular lässt sich ein erneuter Mit-
teilungsversand an die Meldeadresse anstoßen.

Quelle: Bundeszentralamt für Steuern, Hinweis v. 02.05.2022
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Am 19.06.2022 wurde das Vierte Corona-Steuer-
hilfegesetz verkündet. Im Wesentlichen beinhaltet  
das Gesetz folgende Inhalte:

Steuerfreie Corona-Sonderzahlung („Corona-
Pflege bonus“): Arbeitnehmer, die insbesondere in 
Krankenhäusern, in der Pflege, in Arztpraxen und 
ähnlichen Einrichtungen tätig sind, können vom 
Arbeitgeber Sonderleistungen zur Anerkennung 
besonderer Leistungen während der Corona-
Krise bis zu einem Betrag von 4.500 € steuerfrei  
erhalten. Auch freiwillige Leistungen der Arbeit-
geber sind begünstigt. Die Steuerbefreiung gilt für 
Zahlungen im Zeitraum 18.11.2021 bis 31.12.2022.

Aufhebung des Abzinsungsgebots für unverzins-
liche Verbindlichkeiten: Bisher mussten nach § 6 
Abs. 1 Nr. 3 EStG unverzinsliche Verbindlichkeiten 
mit einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten in 
der Bilanz mit einem Zinssatz von 5,5 % abgezinst 
werden. Die Regelung wurde aufgehoben.
Änderungen beim Verlustabzug: Die vorüber ge-
hende Verdopplung der Höchstbetragsgrenzen 
beim Verlustrücktrag gilt nunmehr für Verluste  
der Jahre 2020 bis 2023. Ab dem Verlust ent-
stehungsjahr 2022 wird der Verlustrücktrag auf 
zwei Jahre erweitert (bisher: ein Jahr). Außerdem 
wird das Wahlrecht zum Verzicht auf den Verlust-
rück trag dahingehend beschränkt, dass ein nur  
teilweiser Verzicht nicht mehr möglich ist.

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 

2. NEUIGKEITEN ZUR CORONA-KRISE

•

•



Verlängerung bestehender Corona-Hilfs maß-
nahmen: 

Steuerfreiheit von Aufstockungen des Kurz-
arbeiter geldes durch den Arbeitgeber bis 
30.06.2022
Homeoffice-Pauschale (5 € pro Tag, max. 600 € 
im Jahr) bis 31.12.2022
Verlängerung der (Re-)Investitionsfristen nach  
§ 6b EStG und nach § 7g EStG um ein weiteres 
Jahr

degressive Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens kann nun 
auch für Wirtschaftsgüter, die bis 31.12.2022 
angeschafft werden, gewählt werden

Verlängerung der Steuererklärungsfristen und der 
zinsfreien Karenzzeiten wird in den kommenden 
Jahren schrittweise zurückgeführt. Für 2025 gelten 
wieder die regulären Erklärungsfristen.

Quelle: Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-

nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-

Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2022, BGBl. I S. 911

•

•
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3.1

3.2

 3. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN 
FÜR UNTERNEHMEN

Aktualisierung in Detailfragen: Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern − ja oder nein?

Wann ist die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds 
als unternehmerisch bzw. nichtunternehmerisch 
ein zuordnen? Mit Schreiben vom 08.07.2021 hatte 
sich das Bundesfinanzministerium (BMF) zu dieser 
Thematik geäußert. Noch früher, im Jahr 2019, hatte 
der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das 
Mitglied eines Aufsichtsrats, das aufgrund einer 
nicht variablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko 
trägt, nicht als Unternehmer tätig ist. Als Begrün-
dung führte der BFH aus, dass das Auf sichtsrats mit-
glied bei einer Festvergütung kein wirt schaftliches 
Risiko trage und somit nicht selbständig handle.  
Der BFH hatte sich mit diesem Urteil der Auffas-
sung des Europäischen Gerichtshofs angeschlossen  
und seine bis dahin geltende Rechtsprechung auf-
gegeben. Das BMF setzte die BFH-Rechtsprechung 
mit dem erwähnten Schreiben vom 08.07.2021 um.
An der Gültigkeit der Regelungen und Anweisungen 
hat sich seitdem nichts geändert. Allerdings wurden 

in der Zwischenzeit aus der Praxis einige Detail-
fragen an das BMF herangetragen. Diese werden  
nunmehr in einem Aktualisierungsschreiben vom 
29.03.2022 beantwortet. In diesem Zusammen-
hang wurde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
geändert, insbesondere Absatz 3a des Abschnitts 2.2.

Hinweis: 
Die Regelungen dieses Schreibens sind auf alle 
offenen Fälle anzuwenden. Zur Vermeidung von 
Über gangsschwierigkeiten sind jedoch Nicht bean-
standungsregelungen vorgesehen. Die Anwendungs-
regelungen des aktuellen BMF-Schreibens ersetzen 
die Anwendungsregelungen des BMF-Schreibens 
vom 08.07.2021.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 29.03.2022 - III C 2 - S 7104/19/10001 :005

Europa-Entscheidung zum Vorsteuerabzug: Reparaturleistungen durch Subunternehmer 

Inwieweit im Garantiefall Reparaturleistungen des 
erwerbenden Unternehmens an das garantie  gebende 
Unternehmen der Umsatzsteuer unterliegen, darüber 
hatte kürzlich der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
zu entscheiden.

Im Streitfall ging es um ein portugiesisches Unter-
nehmen, das im Bereich der Windenergie tätig war. 
Es erwarb in den Jahren 2007 und 2008 von einem 
indischen Unternehmen Windkraftanlagen für Wind-
parks in Portugal. Im Garantiezeitraum traten bei 
einigen der gelieferten Rotorblätter Risse auf, so dass 
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eine Reparatur erforderlich wurde. Daher schlossen 
beide Gesellschaften einen Dienstleistungsvertrag 
über die Reparatur der defekten Rotorblätter. Die 
Reparatur erfolgte bis zum März 2009. Dafür 
beschaffte die indische Gesellschaft das notwendige 
Material und vergab bestimmte Dienstleistungen 
an Dritte als Subunternehmer. Diese stellten die 
ent sprechenden Rechnungen für die Käufe und 
Dienstleistungen aus und brachten für diese  
Umsätze die Mehrwertsteuer in Abzug.
Die portugiesische Gesellschaft stellte dem indischen 
Unternehmen im Jahr 2009 drei Belastungs-
anzeigen ohne Umsatzsteuerausweis aus. Es war  
unklar, ob den Belastungsanzeigen steuer   pflichtige 
Umsätze zugrunde lagen. Das portugiesische 
Gericht legte daher die Sache dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vor.

Die portugiesische Gesellschaft vertrat die Auf-
fassung, dass eine Erzielung von Einnahmen nicht 
bezweckt werde, wenn Ausgaben für eine Reparatur 
im Garantiezeitraum an den Lieferer (hier die  
indische Gesellschaft) lediglich weiterberechnet 
werden. Die Belastungsanzeigen seien keine Gegen-
leistung für eine Leistung. Es liege eine Kosten-
erstattung vor und keine entgeltliche Dienstleistung.
Der EuGH stellte jedoch klar, dass die Umsätze die 
Kriterien der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie für 
eine Dienstleistung gegen Entgelt erfüllen. Anders 
wäre es, wenn das indische Unternehmen im  
Namen und für Rechnung eines anderen gehandelt 
hätte. Es hätte die Beträge, die sich auf die 
Reparaturarbeiten beziehen, als durchlaufende 
Posten behandeln müssen.

Quelle: EuGH, Urt. v. 24.02.2022 - C-605/20

Eine Frage an Luxemburg: Vorsteuerabzug einer Führungsholding möglicherweise auf der Kippe 

Anfang 2021 hatte der Bundesfinanzhof dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) eine Frage zum 
Vorsteuerabzug einer Führungsholding vorgelegt. 
Es sollte geklärt werden, ob eine geschäftsleitende 
Holding die Vorsteuern aus Eingangsleistungen 
abziehen kann, die als Gesellschafterbeitrag an eine 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Tochter-
gesellschaft weitergereicht werden. Derzeit liegen die 
Schlussanträge des Generalanwalts vor, in denen er 
sich gegen einen Vorsteuerabzug ausspricht.
Im Vorlagefall klagte eine geschäftsleitende Hol-
ding, die durch die Buchführungs- und Geschäfts-
führungsleistungen gegenüber ihren Toch tergesell-
schaften grundsätzlich zum Vorsteuer abzug aus 
Eingangsleistungen berechtigt war. Die Tochter -
gesellschaften erbrachten überwiegend steuer freie 
Leistungen und hatten daher kein Vor   steuer ab-
zugsrecht. Strittig war, ob die zwischen geschaltete 
Holding die Vorsteuern auch dann abziehen 
kann, wenn sie die Eingangsleistungen gegen die 
Gewährung einer Beteiligung am allgemeinen 

Gewinn in die Tochtergesellschaften einlegt, die 
bezogenen Eingangsleistungen aber nicht in direk-
tem Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen  
der Holding, sondern mit den steuerfreien Tätigkeiten 
der Tochtergesellschaft stehen.
Der Generalanwalt versagt nunmehr den Vor steuer-
abzug. Sollte der EuGH zu einem anderen Ergebnis 
kommen, geht der Generalanwalt von einem Rechts-
missbrauch aus. Der Vorsteuerabzug stelle einen 
Steuervorteil dar, der den Bestimmungen der Mehr-
wertsteuersystem-Richtlinie widerspreche.

Hinweis: 
Die Finanzverwaltung stellt den Vorsteuerabzug von 
Holdinggesellschaften häufig in Frage. Das Urteil 
des EuGH wird von entscheidender Bedeutung 
sein, da durch den Vorsteuerabzug ein erheblicher 
Steuervorteil erzielt wird.

Quelle: EuGH, Schlussantrag v. 03.03.2022 - C-98/21

Gewerbesteuerhinzurechnung: Wie werden Adresskäufe bei der Ermittlung berücksichtigt ?

Zur Ermittlung der Gewerbesteuer wird der für die 
Einkommensteuer ermittelte Gewinn durch Hin-
zu rechnungen und Kürzungen modifiziert. Bei den 
Hinzurechnungen sind zum Beispiel auch 25 % 
der Aufwendungen für eine zeitlich befristete   
Über  lassung von Rechten zu berücksichtigen. Im  

zu grun de liegenden Fall hatte ein Unternehmen 
Adres sen gekauft. Das Finanzgericht Nieder -
sachsen (FG) musste darüber entscheiden, ob die  
Adress käufe als Rechteüberlassung einzuordnen 
sind.
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Die Klägerin ist eine GmbH, die Direktmarketing-
Dienstleistungen erbringt. Hierfür bezieht sie  
Adress daten von verschiedenen Adressvermark-
tern. Diese werden mittels einer Software für  
Anschreiben weiterverarbeitet und kampagnen-
spezi fisch ausgewählt. Die Software wurde extra an 
die Bedürfnisse der Klägerin als Lizenznehmerin 
angepasst. Hierfür zahlte die Klägerin jährlich 
Kosten für Lizenzüberlassung, laufende Wartung 
und Anpassung. Des Weiteren kaufte sie in den 
Streitjahren auch Adressen von diversen Anbietern. 
Bei einer Außenprüfung stellte die Prüferin fest,  
dass die Klägerin die Aufwendungen für die Über-
lassung der Adressen und die Nutzung von Daten-
banken und Software als Betriebsausgaben gebucht 
hatte. Die Prüferin ging jedoch davon aus, dass 
eine Hinzurechnung von 25 % der Aufwendungen  
erfolgen müsse, da es sich um Kosten für die zeit-
lich befristete Überlassung von Rechten handele.  
Nach Ansicht der Klägerin hingegen sind die Kosten 
für die Adresskäufe nicht hinzuzurechnen, da sie  
kein Recht an den Adressen erwerbe.

Die Klage vor dem FG gegen die Hinzurechnung 
war erfolgreich. Die Kosten für die Nutzung der 
Adressdaten seien zu Unrecht in Höhe von 25 %  
dem Gewerbeertrag hinzugerechnet worden, denn 
die Klägerin habe keine Schutzrechte erworben. Viel-
mehr habe sie nur Inhalte aus Datensammlungen 
und deren Verwendung vergütet. Bei den im Gesetz 
aufgeführten Rechten handele es sich um Rechte, 
an denen eine geschützte Rechtsposition bestehe. 
Die erworbenen Adressdaten seien weder in ihrer 
Gesamtheit noch als überlassene Teilmenge als 
Datenbankwerk geschützt. Auch stelle die Adress-
sammlung kein Datenbankwerk nach dem Urheber-
gesetz dar. Es handele sich vielmehr nur um eine 
einfache Datenbank. Die Überlassung der Inhalte 
sei deshalb keine Rechteüberlassung, sondern eine 
schuldrechtlich eingeräumte Nutzungsbefugnis zur 
Verwendung einzelner vom Adressbroker ge sam mel-
ter Datensätze.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 09.12.2021 - 10 K 10124/18

Aktuell noch im Entwurf: Neues zur Einlagelösung bei Organschaft 

Zu den komplexesten Folgen der ertragsteuerlichen 
Organschaft zählt die Abwicklung von sogenannten 
Mehr- oder Minderabführungen in der Bilanz des 
Organ trägers. Bislang sollten dafür in der Steuer-
bilanz des Organträgers besondere aktive oder 
passive Ausgleichsposten gebildet werden, deren 
Charakter seit jeher umstritten war.

Beispiel: 
Eine Organgesellschaft bildet eine Droh verlust rück-
stellung in Höhe von 10.000 EUR. Da Droh verlust-
rückstellungen in der Steuerbilanz nicht gebildet 
werden dürfen, ist der abzuführende Jahres über-
schuss um 10.000 EUR kleiner als der steuerliche 
Gewinn der Organgesellschaft. Es handelt sich um 
eine sogenannte Minderabführung. In der Steuer-
bilanz des Organträgers ist daher ein aktiver Aus-
gleichsposten zu bilden (oder ein passiver zu 
verringern).

Ab 2022 hat das Gesetz zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) an dieser Stelle  
zu einer Änderung geführt: Neuerdings erhöhen  
solche Minderabführungen unmittelbar den Betei-
li gungs  buchwert des Organträgers an der Organ-
gesellschaft. Bislang gebildete Aus gleichs posten  
sind aufzulösen.
Zu Einzelfragen (u. a. Übergangsregelungen, mittel -
bare Organschaften, Kettenorganschaften, Ver rech-
nung von Mehr- und Minderabführungen) hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) einen Entwurf für 
ein ausführliches BMF-Schreiben heraus gegeben. 
Dieser wurde an zahlreiche Verbände zur Stellung-
nahme übersandt − für ihre Antwort hatten sie 
bis zum 13.05.2022 Zeit. Derzeit wertet das BMF 
die Antworten aus und wird wohl in Kürze eine  
endgültige Fassung veröffentlichen.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 13.04.2022 - IV C 2 - S 2770/19/10004 :005

Vermietung von Firmengebäuden: Vertraglich auf den Mieter umgelegte Grundsteuer gehört zum Gewerbeertrag 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer muss der 
steuerliche Gewinn des Gewerbetriebs zunächst um 
verschiedene gewerbesteuerliche Hinzurechnungen 

erhöht und um gewerbesteuerliche Kürzungen ver-
mindert werden, damit sich der Gewerbeertrag 
ergibt. Dieser ist die maßgebliche Rechengröße für  
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die weitere Gewerbesteuerermittlung. Hinzuzu rech -
nen ist beispielsweise ein Teil der Miet- und Pacht -
zinsen, die ein Gewerbetreibender für die Benutzung 
von fremden unbeweglichen Wirt schaftsgütern (z. B. 
Firmengebäuden) zahlt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass auch die Grundsteuer, die vertraglich auf den 
Mieter oder Pächter eines Gewerbegrundstücks um-
gelegt wird, zur Miete gehört und deshalb gewerbe-
steuerrechtlich hinzuzurechnen ist. Im Urteilsfall 
hatte die klagende GmbH von ihren Gesellschaftern 
ein Betriebsgebäude angemietet. Im Mietvertrag 
war vereinbart, dass die GmbH als Mieterin die 
Grund steuer tragen sollte. Das Finanzamt vertrat 
die Ansicht, dass die auf die GmbH vertraglich 
umgelegte Grundsteuer zu der von ihr zu zahlenden 
Miete gehöre und deshalb gewerbesteuerrechtlich 
hinzuzurechnen sei. Das Finanzgericht sah dies 
anders und gab der Klage statt.
Der BFH gab nun jedoch dem Finanzamt recht und 
erklärte, dass der vom Gesetz verwendete Begriff  
der Miet- und Pachtzinsen wirtschaftlich zu ver-
stehen sei. Zu Miet- und Pachtzinsen gehörten auch  

vom Mieter getragene Aufwendungen, die − wie im 
vorliegenden Fall − nach dem gesetzestypischen 
Lasten verteilungssystem eigentlich vom Vermieter  
zu tragen wären, aber vertraglich vom Mieter über-
nommen würden. Schuldner der Grundsteuer war im 
vorliegenden Fall der Eigentümer, also der Vermieter. 
Zivilrechtlich konnte er die Grundsteuer jedoch auf 
den Mieter abwälzen, so dass diese in den Mietzins 
einfloss, der gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen 
war.

Hinweis: 
Die Hinzurechnung kann also nicht dadurch redu-
ziert werden, dass der Mieter bestimmte Auf wen-
dungen übernimmt, die eigentlich vom Ver mieter 
zu tragen wären und Letzterer im Gegenzug einen 
ent  spre chend geminderten Mietzins akzep tiert. 
Bereits im Jahr 2018 hat der BFH entschieden, dass 
auch mieter seitig übernommene Instand haltungs-
aufwen dungen in der Regel als Miet- und Pacht zinsen 
hinzu gerechnet werden müssen.

Quelle: BFH, Urt. v. 02.02.2022 - III R 65/19

Umsatzsteuererstattung: Direktanspruch gegenüber dem Fiskus 

Nach der sogenannten Reemtsma-Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) kann ein 
Leistungsempfänger die Erstattung einer rechts-
grundlos an den Leistenden gezahlten Umsatz-
steuer direkt vom Fiskus verlangen. Das Bundes-
finanzministerium greift in einem aktuellen  
Schreiben dieses EuGH-Urteil aus dem Jahr 2007 
sowie weitere Urteile des Bundesfinanzhofs aus den 
Jahren 2015 und 2019 auf und nimmt insbesondere 
zu den Voraussetzungen für den Direktanspruch bei 
der Umsatzsteuer Stellung.
Über den Direktanspruch entscheidet das für die 
Umsatzsteuerfestsetzung des Leistungsempfängers 
zuständige Finanzamt im Rahmen eines Billig keits-
verfahrens. Zu beachten ist, dass der Leistungs-
empfänger seinen Anspruch auf Erstattung der 
gezahlten Umsatzsteuer zunächst zivilrechtlich 
gegenüber dem Leistenden geltend machen muss. 
Solange eine Inanspruchnahme des Fiskus durch 

den Leistenden aufgrund einer Berichtigung des 
Steuerbetrags rechtlich möglich ist, kann nicht über 
den Direktanspruch entschieden werden.
Zudem ist ein Direktanspruch gegenüber dem Fiskus 
ausgeschlossen, wenn der Anspruch gegenüber  
dem Leistenden zivilrechtlich bereits verjährt ist. 
Darüber hinaus muss der Leistungsempfänger 
nach  weisen, dass der zivilrechtliche Anspruch 
gegenüber dem Leistenden noch immer besteht 
und es unmöglich ist, die Erstattung der gezahlten 
Umsatzsteuer vom Leistenden zu erhalten.

Hinweis: 
Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde in 
diesem Zusammenhang angepasst.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 12.04.2022 - III C 2 - S 7358/20/10001 :004

Investitionsumsatz: Vorsteuerabzug eines Gesellschafters 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zum Vor-
steuerabzug eines Gesellschafters im Zusammen-
hang mit Investitionsumsätzen Stellung genommen. 

Es bezieht sich dabei auf die Recht sprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des 
Bundes   finanzhofs (BFH) zum Vorsteuerabzug 
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bei Über   tragungsvorgängen auf Gesellschaften. 
Der Umsatzsteuer Anwendungs erlass wurde ent-
sprechend angepasst.
Leistet ein Gesellschafter bzw. eine Vor gründungs-
gesellschaft bezogene Leistungen im Rahmen eines 
eigenen umsatzsteuerlichen Unternehmens an die 
Gesellschaft weiter, so richtet sich der Vorsteuer-
abzug aus den bezogenen Leistungen nach den  
allgemeinen Grundsätzen. Unter Berücksichtigung 
der EuGH- und BFH-Rechtsprechung kann einem 
Gesellschafter unter den übrigen Voraussetzungen  
der Vorsteuerabzug auch aus einer bezogenen  
Leistung zustehen, die der Gesellschaft später 
außer halb eines Leistungsaustauschs zuwächst 
(z. B. Weiterleistung durch einen ansonsten nicht 
unternehmerisch tätigen Gesellschafter). Voraus-

setzung dafür ist, dass es sich aus Sicht der  
(geplanten) Gesellschaft um einen Investitions-
umsatz handelt und die beabsichtigte Tätigkeit der 
Gesellschaft einen Vorsteuerabzug nicht ausschließt.
Der Begriff Investitionsumsatz umfasst dabei Ver-
mögenswerte (bezogene Lieferungen oder sonstige 
Leistungen), die der Gesellschafter tatsächlich an 
die Gesellschaft überträgt und die von dieser für ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit genutzt werden.

Hinweis: 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Quelle: 

BMF-Schreiben v. 12.04.2022 - III C 2 - S 7300/20/10001 :005

Bauträgerfälle: Aufrechnung durch das Finanzamt zweifelhaft 

Das Finanzgericht Münster (FG) hat mit sechs 
Beschlüssen im Rahmen von Verfahren über die 
Aussetzung der Vollziehung zur Aufrechnung in 
Bauträgerfällen entschieden. Es bestehen danach 
ernstliche Zweifel an der Wirksamkeit von Auf-
rechnungen des Finanzamts mit im abgetretenen 
Werklohnforderungen gegen Umsatz steuer erstat-
tungs ansprüche.
In dem hier besprochenen Streitfall ging es um eine 
Bauträgerin, die Bauleistungen von Subunternehmen 
erhielt. Sie behielt die auf diese Leistungen ent-
fallende Umsatzsteuer ein und führte sie an das 
Finanzamt ab, da sie ursprünglich die Auffassung 
vertrat, Steuerschuldnerin nach dem Reverse-
Charge-Verfahren zu sein. Später beantragte sie die  
Erstattung der zu Unrecht abgeführten Umsatz-
steuer und berief sich dabei auf ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2013. Die 
Umsatzsteuerfestsetzung wurde daraufhin herab-
gesetzt.
Der Erstattungsbetrag wurde allerdings nicht aus-
bezahlt. Vielmehr ließ sich das Finanzamt in Höhe 
der Umsatzsteuerbeträge Werklohnnachforderungen 
von den Subunternehmen abtreten und rechnete 
hiermit auf. Gegen die vom Finanzamt erlassenen 
Abrechnungsbescheide legte die Bauträgerin Ein-
sprüche ein. Sie führte aus, dass die Forderungen 
wegen fehlender Gegenseitigkeit nicht aufrechenbar 
seien, berief sich auf Verjährung und machte ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend. Zudem beantragte 

sie die Aussetzung der Vollziehung. Das Finanzamt 
lehnte dies ab, so dass die Bauträgerin gerichtliche 
Aussetzungsanträge stellte.
Das FG hat dargelegt, dass ernstliche Zweifel an der 
Wirksamkeit der erklärten Aufrechnungen bestehen. 
Ob Finanzgerichte generell über den Bestand und 
die Durchsetzbarkeit zivilrechtlicher Forderungen, 
mit denen das Finanzamt aufgerechnet hat, selbst 
entscheiden dürfen oder ob vorab eine zivilgericht-
liche Entscheidung eingeholt werden muss, ist der-
zeit rechtlich noch nicht geklärt. Eine Aufrechnung  
mit einer rechtswegfremden Forderung sei gemäß 
BFH-Rechtsprechung nur möglich, wenn diese 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden  
sei. Das war im Streitfall nicht gegeben, da die 
Bau trägerin die Durchsetzbarkeit der Werk lohn-
forderungen in Frage stellte. Der gerichtliche Antrag 
auf Aussetzung der Vollziehung sei daher geboten. 
Das FG hat jedoch die Aussetzung der Vollziehung 
von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht. 
Diese darf die Bauträgerin auch durch Abtretung 
ihres Umsatzsteuererstattungsanspruchs erbringen.

Hinweis: 
Die Bauträgerin hat Beschwerde gegen die Beschlüsse 
eingelegt.

Quelle: FG Münster, Beschl. v. 17.02.2022 - 5 V 3238/21 FG Münster, 

Newsletter v. 19.04.2022
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Schuldzinsenhinzurechnung: Wie werden Bauzeitzinsen bei der Gewerbesteuer berücksichtigt?

Zinsen, die während der Bauzeit einer Immobilie 
anfallen, werden Bauzeitzinsen genannt. Im Rahmen 
der Gewerbesteuer sind Zinsen für Schulden 
teilweise hinzuzurechnen. Es stellt sich nun die 
Frage, ob Bauzeitzinsen zu den Zinsen zählen, die 
zur Gewerbesteuer hinzuzurechnen sind. Darüber 
musste das Finanzgericht Köln (FG) entscheiden.
Die Klägerin ist eine GmbH, die Bauprojekte 
durchführt. Die Aufwendungen für den Erwerb der 
Grundstücke und die Errichtung der Bauobjekte 
werden über Bankkredite und finanzielle Mittel 
anderer Gesellschaften der Unternehmensgruppe 
finanziert. 2015 wurde eine Betriebsprüfung für die 
Jahre 2011 bis 2013 durchgeführt. Dabei wurde fest-
gestellt, dass die GmbH für den Bau der Objekte 
erhebliche Finanzierungszinsen getragen hatte. 
Eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung für diese 
Aufwendungen nahm sie nicht vor. Das Finanzamt 
rechnete bei den zum Bilanzstichtag verkauften 
Gebäuden die Bauzeitzinsen dem Gewinn hinzu.
Die Klage vor dem FG gegen die Hinzurechnung  
war erfolgreich. Die Hinzurechnung der Bauzeit-

zinsen für die erstellten Bauobjekte sei zu Unrecht 
erfolgt. Nach dem Gewerbesteuergesetz könnten 
Schuldentgelte nur hinzugerechnet werden, wenn 
sie bei der Gewinnermittlung abgesetzt worden 
seien. Die Bauzeitzinsen seien von der Klägerin als 
Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Um-
laufvermögens behandelt worden. Dies gelte auch 
unabhängig davon, ob die Finanzierungskosten für 
ein Objekt im Anlage- oder im Umlaufvermögen 
seien. Die Hinzurechnung sei ausgeschlossen, 
wenn die Aufwendungen in die Herstellungskosten 
eines Wirtschaftsguts eingeflossen seien. Die 
Recht sprechung habe klargestellt, dass, auch wenn 
Aufwendungen wie Zinsen den Herstellungskosten 
des Umlaufvermögens zugeordnet würden, diese 
begrifflich trotzdem Herstellungskosten und keine 
Mietzinsen oder Schuldentgelte seien.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 25.11.2021 - 13 K 703/17, NZB, Rev. (BFH: 

III B 145/21)

Freiberufliche Tätigkeit: Wie wird ein Freiberufler aus Versehen gewerblich tätig?

Ein großer Unterschied zwischen Freiberuflern und 
Gewerbetreibenden ist im Steuerrecht die Gewerbe-
steuer. Diese fällt bei einem Freiberufler nämlich 
nicht an. Es kann jedoch sein, dass ein Freiberufler 
aufgrund einer teils gewerblichen Tätigkeit doch 
vollumfänglich gewerbesteuerpflichtig wird. Das 
Finanz gericht Rheinland-Pfalz (FG) musste in einem 
Fall entscheiden, in dem eine Freiberufler-Gemein-
schaftspraxis im Nachhinein als gewerblich  
eingestuft wurde.
Die Klägerin ist eine Gemeinschaftspraxis, die im 
März 2006 errichtet wurde. Sie ist in das Partner-
schaftsregister eingetragen. Im Gemein schaftspraxis-
vertrag hatten sich sieben approbierte Zahn ärzte 
zusammengeschlossen, um gemeinsam Privat- und 
Kassenpatienten zu behandeln. Im Streit jahr betrug 
der Umsatz eines Arztes nur 0,028 % des gesamten 
Praxisumsatzes. Dieser Partner war hauptsächlich 
mit der Organisation und Verwaltung der Praxis 
beauftragt. Nach einer Betriebsprüfung kam das 
Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Gemein-
schafts praxis nicht mehr als freiberuflich, sondern  
als Gewerbebetrieb zu qualifizieren sei.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war 
nicht erfolgreich. Es handele sich um eine Gemein-

schaftspraxis, weshalb die Ärzte als Mitunter-
nehmer der Klägerin anzusehen seien. Die Tätigkeit  
jedes Arztes müsse durch unmittelbare, persönliche 
und individuelle Arbeitsleistung des Berufsträgers 
geprägt sein. Dies könne nicht durch eine beson-
ders intensive leitende Organisationstätigkeit ersetzt 
werden. Jeder Arzt müsse einen wesentlichen Teil 
seiner Arbeitsleistung am Patienten erbringen. 
Grund  sätzlich sei eine Arbeitsteilung in einem 
Unternehmen nicht schädlich, jedoch müsse jeder 
Arzt aufgrund seiner persönlichen Berufsqualifika-
tion auch im arzttypischen Heilbereich tätig sein. 
Erledige er aber fast ausschließlich kaufmännische  
Aufgaben, sei er nicht freiberuflich tätig. Es liege dann 
vielmehr eine gewerbliche Tätigkeit vor. Im Ergebnis 
führte die teilweise gewerbliche Tätigkeit dazu, dass 
die gesamte Tätigkeit der Praxisgemeinschaft als 
gewerblich anzusehen war.
Die Revision beim Bundesfinanzhof wurde zugelassen 
und auch bereits eingelegt.

Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.09.2021 - 4 K 1270/19, Rev. 

(BFH: VIII R 4/22)
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 4. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Grunderwerbsteuer: Muss ein Altgesellschafter eine Beteiligung gehalten haben ?

Wird ein Grundstück verkauft, so fällt natürlich 
Grund erwerbsteuer an. Aber selbst wenn eine 
Personengesellschaft ein Grundstück nicht verkauft, 
kann Grunderwerbsteuer anfallen. So wird ein 
steuer pflichtiger Grundstücksverkauf und -erwerb 
angenommen, wenn der Gesellschafterbestand der 
Personen gesellschaft sich innerhalb von 10 (bis 
30.06.2021: fünf) Jahren dahingehend ändert, dass 
mindestens 90 % (bis 30.06.2021: 95 %) der Anteile 
auf neue Gesellschafter übergehen. Das Finanz-
gericht Niedersachsen (FG) musste darüber ent-
scheiden, ob im Streitfall nach alter Rechtslage ein 
solcher Gesellschafterwechsel vorlag.
Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG, an der X und  
die Y-GmbH als Komplementäre ohne Kapital-
beteiligung sowie als Kommanditisten Z (10 %) 
und die Z-GmbH (90 %) beteiligt waren. Z hielt die 
Anteile der Z-GmbH als Treuhänder für die Schweizer 
L-AG, die diese wiederum für die Geschwister C 
treuhänderisch hielt. Z übertrug seinen Anteil an 
der Klägerin auf die M-GmbH, deren Anteile M als 
Alleingesellschafter treuhänderisch für die Schweizer 
K-AG hielt, die diese wiederum treuhänderisch für 
die Geschwister C hielt. Zugleich übertrug Z seine 
Anteile an der Z-GmbH auf X, der in dessen Treu-
händerstellung eintrat. Das Finanzamt ging von 
einem steuerpflichtigen Gesellschafterwechsel aus.
Die Klage dagegen vor dem FG war erfolgreich. 
Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft 

ein inländisches Grundstück und ändert sich inner-
halb von fünf (seit 01.07.2021: zehn) Jahren der 
Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar so, 
dass mindestens 95 % (seit 01.07.2021: 90 %) der  
Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesell-
schafter übergehen, ist dies grunderwerb steuer-
pflichtig. Es gilt als Übereignung dieses Grund-
stücks auf eine neue Personengesellschaft. Dafür  
wird ein mittelbarer oder unmittelbarer Wechsel 
im Gesellschafterbestand der grund besitzenden 
Gesell   schafter vorausgesetzt. Wenn ein Altgesell-
schafter seinen Anteil erhöhe, liege aber kein 
grunderwerbsteuerbarer Vorgang vor. Daher 
lägen auch die Voraussetzungen für ein grund-
erwerbsteuerpflichtiges Geschäft nicht vor. X sei 
seit mehr als fünf Jahren als Komplementär an der  
Klägerin beteiligt. Er sei daher kein „neuer Gesell-
schafter“ nach dem Gesetz, auch wenn er durch den 
Anteilserwerb erstmalig an der Z-GmbH beteiligt  
sei. Auch der Treuhänderwechsel von Z auf X führe  
nicht zu einem steuerrelevanten Gesellschafter-
wechsel. Somit falle keine Grunderwerbsteuer an.

Hinweis: 
Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 10.03.2021 - 7 K 101/18, Rev. 

(BFH: II R 28/21)

Ermäßigte Einkommensteuer: Auch zusammengeballte Überstundenvergütungen sind begünstigt  

Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten unterliegen 
einem ermäßigten Einkommensteuersatz, um Nach-
teile auszugleichen, die der progressiv ansteigende 
Einkommensteuertarif mit sich bringt. Werden 
Ver gütungen für eine mehrjährige Tätigkeit nicht 
laufend, sondern in einer Summe ausgezahlt, würde 
der Progressionseffekt ansonsten zu einer vom 
Gesetzgeber nicht gewollten Steuer(mehr-)belastung 
führen. Die ermäßigte Besteuerung setzt allerdings 
voraus, dass sich die Nachzahlung auf eine Tätig-
keit bezieht, die sich über mindestens zwei Ver-
anlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum 
von mehr als zwölf Monaten umfasst hat.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass der ermäßigte Steuersatz auch für Über-
stundenvergütungen beansprucht werden kann. 
Auch in diesem Fall muss aber die Voraussetzung 
erfüllt sein, dass die Vergütung für einen Zeit raum 
von mehr als zwölf Monaten und veranlagungs-
zeitraumübergreifend geleistet wurde.
Im zugrundeliegenden Fall hatte der klagende Arbeit-
nehmer von 2013 bis 2015 sukzessive insgesamt 
330 Überstunden aufgebaut, die ihm zunächst nicht 
vergütet worden waren. Im Jahr 2016 hatte der 
Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber schließlich 
einen Aufhebungsvertrag geschlossen, infolge dessen 
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ihm für die geleisteten Überstunden der Vorjahre  
eine Bruttovergütung von 6.000 EUR nachgezahlt 
wurde. Das Finanzamt hatte die Vergütung zunächst 
dem normalen Einkommensteuertarif unterworfen.
Der BFH gab jedoch grünes Licht für die ermäßigte 
Besteuerung und stellte klar, dass der ermäßigte 
Einkommensteuertarif nicht nur auf die Nachzah-
lung von Festlohnbestandteilen, sondern auch auf  
die Nachzahlung von variablen Lohnbestandteilen 

− wie hier in Form einer Überstundenvergütung − 
anwendbar sei. In beiden Fällen sei die ermäßigte 
Besteuerung dadurch gerechtfertigt, dass die nach-
gezahlte Vergütung für einen Zeitraum von mehr 
als zwölf Monaten und veranlagungs zeit raum über-
greifend geleistet worden sei.

Quelle: BFH, Urt. v. 02.12.2021 - VI R 23/19

Doppelte Haushaltsführung: Zählt die Zweitwohnungsteuer zu den gedeckelten Unterkunftskosten?

Wenn zwischen Ihrem Lebensmittelpunkt und Ihrem 
Tätigkeitsort eine große Entfernung liegt, können 
Sie am Tätigkeitsort eine Wohnung mieten und die 
Kosten hierfür als Aufwendungen für eine doppelte 
Haushaltsführung geltend machen. Allerdings sind 
die abzugsfähigen Unterkunftskosten für eine   
Zweit   wohnung im Inland auf monatlich 1.000 EUR 
gedeckelt. In einem Streitfall musste das Finanz-
gericht München (FG) nun klären, ob die zu 
zahlende Zweitwohnungsteuer bei der Deckelung  
zu berücksichtigen ist oder nicht.
Die Klägerin erzielte Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Tätigkeit bei einer Behörde in M. In K bewohnte  
sie ein eigenes Haus und hatte dort ihren Haupt-
hausstand und Lebensmittelpunkt. Seit 2012 hat sie 
eine Wohnung in M angemietet. Ab dem 01.03.2019 
betrug die monatliche Nettokaltmiete 1.120 EUR. In 
ihrer Einkommensteuererklärung machte sie neben 
der Miete noch die Zweitwohnungsteuer als sonstige 
Aufwendungen für die doppelte Haushaltsführung 
geltend. Das Finanzamt berücksichtigte jedoch 
insgesamt nur den monatlichen Höchstbetrag von 
1.000 EUR.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war 
begründet. Das Finanzamt habe zu Unrecht die 

Zweitwohnungsteuer den zu deckelnden Unter-
kunfts kosten zugeordnet. Die Voraussetzungen  
einer beruflich bedingten doppelten Haushalts füh-
rung lägen unzweifelhaft vor. Zu den notwendigen 
Mehraufwendungen gehören die Aufwendungen für 
die wöchentlichen Familienheimfahrten, Ver pfle-
gungs mehraufwendungen und die notwendigen 
Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort. Die 
Unterkunftskosten sind seit dem Veranlagungs-
zeitraum 2014 auf 1.000 EUR monatlich begrenzt. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung umfasst dieser 
Betrag auch die Zweitwohnungsteuer. Nach Ansicht 
des Gerichts − und auch der Literatur − gehört zu 
den Unterkunftskosten jedoch nur die Kalt miete 
zuzüglich der Betriebskosten, nicht aber die Zweit-
wohnungsteuer. Daher sei die Zweit wohnungsteuer 
unbegrenzt im Rahmen der doppelten Haus halts-
führung zu berücksichtigen.
Die Revision vor dem Bundesfinanzhof wurde wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, da bis jetzt 
nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob eine Zweit-
wohnungsteuer zu den Unterkunftskosten zählt.

Quelle: 

FG München, Urt. v. 26.11.2021 - 8 K 2143/21, Rev. (BFH: VI R 30/21)

Hohe Energiekosten: Energetische Sanierung senkt den Verbrauch und spart Steuern 

Die Preise für Strom und Gas klettern in immer 
neue ungeahnte Höhen und viele Haushalte 
sorgen sich vor den nächsten Abrechnungen ihrer 
Energieversorger. Nach Schätzungen des Bundes-
wirtschaftsministeriums steigt die Gasrechnung 
für eine Durchschnittsfamilie in einem unsanierten 
Einfamilienhaus in diesem Jahr um etwa 2.000 EUR. 
Das Gebot der Stunde muss daher lauten, Energie 
zu sparen und die eigenen vier Wände möglichst 
energieeffizient „aufzurüsten“. Hierfür lohnt ein 
Blick auf den seit 2020 geltenden Steuerbonus für 

energetische Baumaßnahmen, der folgende Maß-
nahmen fördert:

Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und 
Geschossdecken
Erneuerung von Fenstern, Außentüren und 
Heizungsanlagen
Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
Einbau von digitalen Systemen zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung
Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die 
älter als zwei Jahre sind

•

•

•
•

•
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Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung maximal 40.000 EUR; der Steuergesetzgeber sieht für den Abzug dabei 
folgende zeitliche Staffelung vor:

Voraussetzung für die Steuerförderung ist, dass das 
Gebäude bei Durchführung der Baumaßnahme älter 
als zehn Jahre ist und die Baumaßnahme von einem 
anerkannten Fachunternehmen (unter Beachtung 
ener getischer Mindestanforderungen) ausgeführt 
wird. Arbeiten an Mietobjekten sind nicht förder-
fähig, da der Steuerzahler das Objekt im jeweiligen 
Kalenderjahr ausschließlich selbst bewohnen muss.
Über die Arbeiten muss zudem eine Rechnung in 
deutscher Sprache ausgestellt worden sein, aus der  
die förderfähigen Maßnahmen, die Arbeitsleistung 
und die Adresse des begünstigten Objekts ersichtlich 
sind. Das Finanzamt erkennt − wie immer − ledig lich 
per Überweisung gezahlte Rechnungen an, Bar-
zahlung ist nicht erlaubt. Der Auftraggeber, der den 
Steuerbonus in seiner Einkommensteuererklärung 

−beantragen will, muss dem Finanzamt zudem eine 
Bescheinigung des Fachunternehmens über die 
Bau maßnahme vorlegen, die nach amtlich vor ge-
schriebenem Muster erstellt ist.

Hinweis: 
Für die energetische Sanierung existieren alternativ 
auch Förderprodukte der KfW (direkt ausgezahlter 
Zuschuss bzw. zinsvergünstigter Kredit). Der Steuer-
bonus kann allerdings nicht zusätzlich in Anspruch 
genommen werden, wenn die Baukosten bereits über 
ein solches Förderprogramm abgedeckt sind.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH), Pressemitteilung  

v. 21.03.2022

 Veranlagungszeitraum  Abzugsfähige Lohn- und Maximale
  Materialkosten Steuerermäßigung

Jahr des Abschlusses der 7 % der Aufwendungen  14.000 EUR
Baumaßnahme

1. Folgejahr  7 % der Aufwendungen  14.000 EUR

2. Folgejahr  6 % der Aufwendungen  12.000 EUR

Kryptowährungen: Vermögensschaden infolge eines Betrugs ist nicht absetzbar

Bitcoins und andere Kryptowährungen werden vom 
Fiskus rechtlich nicht als (Fremd-)Währung, sondern 
als „andere Wirtschaftsgüter“ eingestuft, so dass 
ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn 
Sie Bitcoins & Co. innerhalb eines Jahres privat 
kaufen und wieder verkaufen. Der Wert zuwachs 
muss als Spekulationsgewinn in der Einkommen-
steuererklärung angegeben werden.

Hinweis: 
Die Einkünfte sind genau wie beim Verkauf von 
Goldbarren, Oldtimern oder Kunstwerken als 
„sonstige Einkünfte“ zu versteuern. Unerheblich ist, 
ob der Gewinn durch einen Verkauf von Coins, das 
Bezahlen beim Onlineshopping oder den Umtausch 
in eine andere Kryptowährung erzielt wird.

Da sich der Gewinn aus dem Veräußerungspreis 
abzüglich der Anschaffungskosten und den Ver-
äuße rungs kosten errechnet, sollten Anleger unbe-
dingt den Anschaffungs- und Veräußerungs vor gang 
dokumentieren (z. B. in einem Transaktions tagebuch).

Hinweis: 
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften 
bleiben steuerfrei, wenn sie zusammengerechnet 
unter 600 EUR pro Jahr liegen. Hierbei handelt es 
sich aber nicht um einen Freibetrag, sondern um 
eine Freigrenze: Liegt der Jahresgewinn bei 600 EUR  
oder darüber (für alle privaten Veräußerungs-
geschäfte eines Jahres), ist der gesamte Gewinn  
steuer  pflichtig. 

Wer über die 600-EUR-Grenze hinaus steuerfreie 
Gewinne erzielen will, muss seine Coins mehr als 
zwölf Monate im „Wallet“ − in seinem digitalen 
Portemonnaie − belassen.
Wer durch die Veräußerungsgeschäfte binnen Jahres-
frist einen Verlust erzielt, kann diesen mit seinen 
Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungs ge-
schäften verrechnen. Die Finanzbehörde Hamburg 
weist in einer aktuellen Fach-Info jedoch darauf 
hin, dass ein Verlust steuerlich nicht geltend 
gemacht werden kann, wenn Anleger ihr Geld durch 
Betrugsmaschen auf unseriösen Onlineplattformen 
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verlieren, denn in diesem Fall wird tatsächlich keine 
Kryptowährung gehandelt. Es fehlt folglich an einer 
Veräußerung, so dass der erlittene Vermögens-
schaden nicht zu negativen Einkünften aus privaten 
Ver äußerungsgeschäften führen kann.

Quelle: Finanzbehörde Hamburg, Fach-Info v. 22.02.2022 - S 2256 

- 2022/001 - 52

Häusliches Arbeitszimmer: Ein Raum muss für die berufliche Tätigkeit nicht erforderlich sein

Kann eine Stewardess die Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer als Werbungskosten abziehen? Nein, 
urteilte das Finanzgericht Düsseldorf im Jahr 2017 
und verwies darauf, dass ein Arbeitszimmer für 
die berufliche Tätigkeit nicht erforderlich sei. Eine 
Flugbegleiterin müsse außerhalb ihrer Arbeitszeit im 
Flugzeug nur wenige gedankliche, schriftliche oder 
verwaltungstechnische Arbeiten erledigen.

Hinweis: 
Die Frau hatte ihr Arbeitszimmer beschränkt mit 
1.250 EUR absetzen wollen und erklärt, dass sie sich 
dort auf die anstehenden Flüge vorbereite, da sie 
hierfür keine andere räumliche Möglichkeit habe. 
Als häusliche Tätigkeiten gab sie unter anderem an: 
Vorbereitung vor jedem Flug (20 Minuten), Lesen 
und Ausdrucken von Zollbestimmungen (5 Minuten), 
Recherche im Intranet (10 bis 15 Minuten), Kontrolle 
der Dienstpläne (10 Minuten).

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) „drehte“ die 
Stewardess den Rechtsstreit dann zu ihren Gunsten: 
2019 entschieden die Bundesrichter, dass ein häus-
liches Arbeitszimmer nicht für die berufliche Tätigkeit 

erforderlich sein müsse, um abziehbar zu sein. Für  
die Abzugsfähigkeit genüge es nach Gerichts-
meinung, dass Raumkosten durch die Einkunfts-
erzielung veranlasst seien. Das häusliche Arbeits-
zimmer müsse jedoch ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche bzw. berufl iche  
Zwecke genutzt worden sein. Für den Fall der 
klagenden Stewardess bedeutete dies, dass das 
Arbeitszimmer trotz der zeitlich sehr begrenzten 
beruflichen Nutzung nicht oder nur in geringem 
Umfang privat mitgenutzt worden sein durfte.

Hinweis: 
Die Entscheidung wurde vom BFH nun nachträg-
lich zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt, 
so dass sie jetzt auch über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus für die Fälle anderer Steuerzahler  
anwendbar ist. Wurden Erwerbstätigen die Raum-
kosten vom Finanzamt aberkannt, weil auf die  
fehlende Erforderlichkeit des Raumes hingewiesen 
wurde, können sie sich nun auf die BFH-Recht-
sprechung berufen.

Quelle: BFH, Urt. v. 03.04.2019 - VI R 46/17

Einzelveranlagung im Trennungsjahr: Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann zeitanteilig gewährt werden 

Alleinerziehende haben einen Anspruch auf einen 
einkommensteuermindernden Entlastungsbetrag 
von 4.008 EUR pro Jahr, wenn zu ihrem Haushalt 
mindestens ein Kind gehört, für das ihnen 
Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht. Für 
jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 
240 EUR. Voraussetzung für die Gewährung des 
Entlastungsbetrags ist, dass in der Hausgemein-
schaft keine andere volljährige Person wohnt (aus-
genommen sind aber volljährige Kinder) und der 
Alleinerziehende nicht die Voraussetzungen für das 
Splittingverfahren erfüllt oder verwitwet ist.

Hinweis: 
Bei Arbeitnehmern wirkt sich der Entlastungsbetrag 
direkt über die Lohnsteuerklasse II steuermindernd 

aus; der Betrag wird von den Finanzämtern zudem 
im Einkommensteuerbescheid bei der Berechnung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte abgezogen, so 
dass auch andere Erwerbstätige − beispielsweise 
Selbständige und Gewerbetreibende − profitieren.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass der Entlastungsbetrag für das Trennungsjahr 
von Ehegatten zeitanteilig gewährt werden kann, 
wenn die getrennten Eheleute für dieses Jahr einzeln 
zur Einkommensteuer veranlagt werden.

Hinweis: 
Wer verheiratet oder verpartnert ist, kann beim 
Finanzamt die Zusammenveranlagung wählen, so 
dass das günstige Ehegattensplitting zur Anwen-
dung kommt. Alternativ können die Eheleute eine 



Einzelveranlagung beantragen, so dass jedem 
Ehe  gatten nur die von ihm bezogenen Einkünfte 
zugerechnet werden.
Geklagt hatte der Vater zweier Kinder, dessen Ehe-
frau im April 2017 aus dem gemeinsamen Haushalt 
ausgezogen war. Er lebte fortan mit seinen beiden 
Kindern alleine. In seiner Einzelveranlagung für 2017 
machte er 8/12-tel des Entlastungsbetrags geltend 
(für die Monate April bis Dezember 2017). Das 
Finanzamt lehnte ab, der BFH erkannte den Betrag 
jedoch an und verwies auf den Sinn und Zweck des 

Entlastungsbetrags: Er solle den regelmäßig höheren 
Lebensführungskosten von Alleinerziehenden ent-
gegenwirken, die ihren Haushalt alleine mit ihren 
Kindern führten. Die zeitanteilige Entlastung dieser 
Elternteile im Trennungsjahr entspreche somit dem 
Gesetzeszweck. Ein Ausgleich durch einen etwaigen 
Splittingvorteil war im Urteilsfall zudem aufgrund  
der gewählten Einzelveranlagung nicht gegeben.

Quelle: BFH, Urt. v. 28.10.2021 - III R 17/20

Vollmachtswiderruf: Wann beginnt die Klagefrist?

Wenn Sie einen Steuerberater betrauen, bekommt 
dieser Ihre Post vom Finanzamt und kümmert 
sich um die Einhaltung der Fristen. Wechseln Sie 
Ihren Berater, kann dies unter Umständen zu 
Überschneidungen führen, so dass Schriftverkehr 
noch an den vorherigen Steuerberater gesendet 
wird. Wenn das der Fall ist, ist das Schreiben dann 
gegenüber dem alten Steuerberater bekanntgegeben 
oder nicht? Das Finanzgericht Münster (FG) musste 
in einem solchen Streitfall entscheiden.
Die Klägerin wurde durch Steuerberater A der A 
& O GmbH & Co. KG vertreten. Das Finanzamt 
sendete aufgrund einer Betriebsprüfung geänderte 
Bescheide an A, gegen die A Einsprüche einlegte. 
Da die Einsprüche nicht begründet wurden, wies 
das Finanzamt sie mit Einspruchsentscheidung 
vom 30.09.2020 zurück. Diese wurde noch am 
selben Tag postalisch an die A & O GmbH & Co. 
KG übersandt. Am 02.10.2020 teilte die A & O 
GmbH & Co. KG mit, dass die Vollmacht der 
Klägerin zur Vertretung in Steuersachen erloschen 
sei und deshalb die Einspruchsentscheidung zurück-
gesandt werde. Das Finanzamt sandte daraufhin die 
Einspruchsentscheidung an die Klägerin persönlich. 
Am 03.12.2020 forderte der neue Prozess bevoll-
mächtigte der Klägerin die Einspruchs entscheidung 
an und erhob dagegen am 04.01.2021 Klage.

Diese Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Die Klagefrist beträgt grundsätzlich einen Monat. 
Die Einspruchsentscheidung vom 30.09.2020 sei 
wirksam gegenüber der A & O GmbH & Co. KG 
bekanntgegeben worden. Die Vollmacht sei nicht 
wirksam widerrufen worden. Der Einspruch sei durch 
die A & O GmbH & CO. KG eingelegt worden. Diese 
habe im Auftrag der Klägerin gehandelt. Da es sich  
bei der A & O GmbH & Co. KG um eine Wirt-
schaftsprüfer- und Steuerberatergesellschaft handele, 
sei das Finanzamt davon ausgegangen, dass eine 
Vollmacht vorliege. Die Vollmacht sei im Zeitpunkt 
der Übersendung der Einspruchsentscheidung nicht 
wirksam widerrufen gewesen. Es seien auch keine 
Ermessensfehler des Finanzamts bei der Bekannt-
gabe der Einspruchsentscheidung gegenüber dem 
Bevollmächtigten ersichtlich. Die Klagefrist begann 
somit am 06.10.2020 und lief am 05.11.2020 ab. 
Der Widerruf der Vollmacht nach Aufgabe der 
Einspruchsentscheidung zur Post steht der Bekannt-
gabe der Einspruchsentscheidung nicht entgegen. 
Auch dass der Widerruf innerhalb der Drei-Tages-
Fiktion beim Finanzamt eingegangen sei, ändere 
daran nichts.

Quelle: FG Münster, Beschl. v. 03.11.2021 - 6 K 24/21 E,U,F,  

Rev. (BFH: VI R 25/21)
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Werksangehörigenrabatt: Vergünstigung beim Autokauf kann zu versteuernder Drittlohn sein

Zahlungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer 
sind in aller Regel als Arbeitslohn anzusehen, da 
sie meist durch das individuelle Dienstverhältnis 
veranlasst sind. Arbeitslohn kann ausnahmsweise 
aber auch von dritter Seite gezahlt werden (z. B. von 
arbeitgeberfremden Einrichtungen), wenn sich die  
 

Zuwendung für den Arbeitnehmer als „Frucht“ seiner 
Arbeit für den Arbeitgeber erweist.

Hinweis: 
Die Annahme von Arbeitslohn hat in aller Regel 
zur Folge, dass die Zahlungen der Lohn- bzw. Ein-
kommensteuer unterliegen.
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Wann Rabatte beim Kauf eines Autos zu einem 
lohnsteuerlich zu erfassenden Drittlohn führen, 
hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) näher unter-
sucht. Geklagt hatte ein Arbeitnehmer eines 
Automobilzulieferers, der bei einem Autokauf von 
dem verbundenen Automobilhersteller einen Werks-
angehörigenrabatt von 6.188 EUR erhalten hatte. 
Der Automobilhersteller war an dem Zulieferer 
kapitalmäßig beteiligt und hatte zudem etliche 
Arbeitnehmer an diesen entliehen (nicht aber den 
Kläger, der direkt beim Zulieferer angestellt war). 
Zwischen beiden Unternehmen bestand zudem eine 
Vereinbarung, nach der Neu- und Gebrauchtfahr-
zeuge von Arbeitnehmern des Zulieferers zu den  
gleichen Konditionen erworben werden konnten wie 
von Arbeitnehmern des Automobilherstellers.
Das Finanzamt besteuerte den gewährten Rabatt 
insoweit als Arbeitslohn, als er über die üblichen 
Händlerabschläge hinausging. Vor dem Finanzgericht 
Köln konnte der Arbeitnehmer den Steuerzugriff 
zunächst abwenden, unterlag nun jedoch in zweiter 

Instanz vor dem BFH. Die Bundesrichter hoben das 
finanzgerichtliche Urteil auf und wiesen die Klage 
ab. Der gewährte Preisvorteil war nach Auffassung 
des BFH als Arbeitslohn von dritter Seite zu werten, 
da entsprechende Rabatte nur Arbeitnehmern des 
Automobilherstellers und verbundener Unternehmen 
eingeräumt worden waren.
Wäre der Kläger nicht Arbeitnehmer des Zulieferers 
gewesen, hätte er einen höheren Preis bezahlen 
müssen. Ein weiteres Indiz für die Annahme von 
Arbeitslohn lag darin, dass die Arbeitnehmer des 
Zulieferers in das Werksangehörigenprogramm 
eingebunden worden waren.

Hinweis: 
Der Rabattfreibetrag von 1.080 EUR pro Jahr war 
vorliegend nicht anwendbar, da er nur für Zuwen-
dungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer gilt,  
nicht jedoch für Vorteile von Dritten.

Quelle: BFH, Urt. v. 16.02.2022 - VI R 53/18, NV

Erbschaftsteuerlicher Wohnsitz: Welche Besonderheit gilt bei Bediensteten der EU?

Für Bedienstete der EuU gibt es einige Besonder-
heiten. So werden Beamte und sonstige Bedienstete,  
die sich nur zur Ausübung einer Amtstätigkeit im 
Dienst der EU im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats niederlassen, so behandelt, als hätten 
sie ihren früheren Wohnsitz im Zeitpunkt des Dienst-
antritts beibehalten. Das kann Auswirkungen auf die 
Steuerpflicht bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
haben, wie im vorliegenden Sachverhalt, über den 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) entscheiden 
musste.
Der Kläger ist österreichischer Staatsbürger und 
seit 01.10.1995 Bediensteter der Europäischen 
Investitionsbank in Luxemburg. Vor Dienstantritt 
und Umzug nach Luxemburg hatte er seinen 
Wohnsitz in Österreich. Im Jahr 2010 heiratete er. 
Der gemeinsame eheliche Hausstand befand sich 
bis 2017 in Deutschland, danach zogen die Ehe-
leute wieder nach Luxemburg. Im April 2017 erklärte  
der Kläger gegenüber dem Finanzamt in Deutsch-
land, am 27.12.2013 eine Schenkung seines Bruders 
(ebenfalls österreichischer Staatsbürger) in Höhe  
von 300.000 EUR erhalten zu haben. Der Bruder 
hatte zu keinem Zeitpunkt einen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Mit 
Bescheid vom 13.04.2017 setzte das Finanzamt 
56.000 EUR Schenkungsteuer fest.

Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war erfolg-
reich. Das Finanzamt ging zu Unrecht davon aus, 
dass der Kläger in Deutschland der unbeschränk-
ten Steuerpflicht unterliegt. Eine Schenkung unter 
Lebenden unterliegt nach dem Erbschaftsteuergesetz 
dann der Schenkungsteuer, wenn der Schenker oder 
der Erwerber zum maßgeblichen Zeitpunkt Inländer 
war. Zwar ist der Wohnsitz im Inland entscheidend, 
aber dies kann durch den Einfluss des Unionsrechts 
modifiziert werden. Durch das Privilegienprotokoll 
wird die Steuerpflicht des Klägers modifiziert. 
Danach gilt für Beamte und sonstige Bedienstete  
der EU, dass für beispielsweise die Erbschaftsteuer 
der Wohnsitz unter bestimmten Voraussetzungen 
dort liegt, wo der Bedienstete bei Dienstantritt  
seinen steuerlichen Wohnsitz hatte. Diese Voraus-
setzungen seien beim Kläger vollumfänglich erfüllt.  
Er habe demnach einen fiktiven Wohnsitz in Öster-
reich und nicht in Deutschland. Dass der Kläger aus 
familiären Gründen einen Wohnsitz in Deutschland 
begründet habe, sei für die Schenkung nicht relevant.

Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.09.2021 - 4 K 1762/19, Rev. 

(BFH: II R 38/21)
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Privates Veräußerungsgeschäft: Wann Sie den Buchwert als Entnahmewert ansetzen müssen

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb 
der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert werden, 
muss der erzielte Veräußerungspreis abzüglich der 
ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und der Veräußerungskosten als Gewinn aus 
privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden. 
Eine die Zehnjahresfrist auslösende Anschaff ung 
liegt auch vor, wenn eine betriebliche Immobilie 
durch Entnahme in das Privatvermögen gelangt. 
Für die Ermittlung des Gewinns sind dann nicht die 
ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Überträgers heranzuziehen, sondern der 
bei der Überführung aus dem Betriebsvermögen 
angesetzte Entnahmewert.
Welche − erheblichen − steuerlichen Auswirkungen 
ein solcher Wertansatz haben kann, zeigt ein neuer 
Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem eine 
Grundstücksgemeinschaft, bestehend aus zwei 
Geschwistern, ein Grundstück binnen der Zehn-
jahresfrist veräußert hatte, wobei der Vater der 
Geschwister das Grundstück zuvor aus seinem 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen 
entnommen und im Rahmen der vorweg ge nom-
menen Erbfolge auf die Kinder übertragen hatte. 
Einen Entnahmegewinn hatte der Vater damals nicht 
versteuert.
Die Kinder veräußerten das Grundstück für 
570.600 EUR und wollten bei der Berechnung des 

Veräußerungsgewinns einen Entnahmewert von 
556.335 EUR vom Veräußerungspreis abziehen.
Diesen Wert leiteten sie aus dem Wert des Nach bar-
grundstücks ab, das im zeitlichen Zusammen hang 
mit der damaligen Entnahme zu einem ent-
sprechenden Preis verkauft worden war. Das 
Finanz  amt brachte jedoch nur die ursprünglichen 
Anschaffungskosten des Grundstücks (den Buch-
wert) von 11.582 EUR in Abzug, so dass ein steuer-
pflichtiger Veräußerungsgewinn von 559.018 EUR 
verblieb.
Die Geschwister zogen gegen diesen Wertansatz 
bis vor den BFH, jedoch ohne Erfolg. Die Bundes-
richter folgten der Berechnung des Finanzamts und  
erklärten, dass der Entnahmewert nur dann anstelle  
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzu-
setzen sei, wenn er damals durch den Entnehmer  
auch tatsächlich zugrunde gelegt worden sei. Dies  
war hier aber nicht der Fall, da der Vater das 
Grundstück ohne Aufdeckung der stillen Reserven 
(erfolgs neutral) aus dem Betriebsvermögen ent-
nommen hatte. Somit war der zum Zeitpunkt der 
Entnahme bestehende Buchwert (11.582 EUR) bei 
der Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns 
maßgebend.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.12.2021 - IX R 3/21

4.11

4.12 Verschiebung einer Gerichtsverhandlung: Nur echte „Last-Minute-Anträge“ erfordern direkten Krankheitsnachweis

Ist ein Prozessbeteiligter zu einer mündlichen Ver-
handlung geladen und aus erheblichen Gründen 
verhindert (z. B. wegen Krankheit), sollte er bei  
Gericht möglichst frühzeitig einen Termin ver-
legungs antrag stellen. Übergeht das Gericht den 
(begründeten) Antrag und führt die Verhandlung 
ohne den Erkrankten trotzdem durch, verletzt es  
den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, 
so dass die gerichtliche Entscheidung später ange-
fochten werden kann.

Hinweis: 
Wie hoch die Hürden für die Glaubhaftmachung der 
Terminverlegungsgründe sind, richtet sich nach dem 
Zeitpunkt der Antragstellung: Grundsätzlich müssen 
die Gründe für eine Terminverlegung nur „auf 
Verlangen“ des Richters glaubhaft gemacht werden. 
Wird der Verlegungsantrag aber „in letzter Minute“  
vor dem Termin gestellt, muss der Antragsteller von 

sich aus alles unternehmen, um seinem Antrag zum 
Erfolg zu verhelfen (z. B. direkt ein ärztliches Attest  
über die Verhandlungsunfähigkeit einreichen). Ein 
solcher „Last-Minute-Antrag“ liegt nach der Recht-
sprechung vor, wenn er erst am Verhandlungstag 
selbst oder am Vortag nach Dienstschluss gestellt 
wird.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass für einen am Vormittag des Vortags der Ver-
handlung gestellten Antrag nur dann die erhöhten 
Nachweisanforderungen für „Last-Minute-Anträge“ 
gelten, wenn besondere Umstände hinzutreten, 
beispielsweise, wenn dem Antrag keine Kontaktdaten 
des Antragstellers entnommen werden können.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Kläger am  
Vortag um 10:04 Uhr per Fax die Vertagung der münd-
lichen Verhandlung beantragt. Das Finanz gericht 
(FG) hatte den Antrag als „Last-Minute-Antrag“ 
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4.13

5.1

angesehen, da es einen „besonderen Umstand“ 
darin sah, dass im Antrag keine Telefonnummer  
angegeben war. Der BFH lehnte die Einordnung 
als „Last-Minute-Antrag“ jedoch ab und verwies 
darauf, dass das FG die Telefonnummer des Klägers 
ohne weiteres über eine Internetrecherche hätte in 
Erfahrung bringen können. Der Kläger war somit 

nicht unerreichbar gewesen, so dass für den Termin-
verlegungsantrag nicht ein von Vornherein zu 
erbringender Krankheitsnachweis gefordert werden 
konnte.

Quelle: BFH, Beschl. v. 22.03.2022 - VIII B 49/21, NV

Neue Allgemeinverfügung: Einsprüche gegen zumutbare Belastung werden zurückgewiesen

Krankheits- und Pflegekosten müssen nach dem  
Ein kommensteuergesetz um eine zumutbare 
Belastung gemindert werden, bevor sie sich steuer-
mindernd als außergewöhnliche Belastungen aus-
wirken. In den vergangenen Jahren waren immer 
wieder Muster verfahren vor den Gerichten zu der 
Frage geführt worden, ob Krankheits- und Pflege-
kosten aus verfassungsrechtlichen Gründen vom  
Abzug einer zumutbaren Belastung ausgenommen 
werden müssen. Steuerbescheide ergingen deshalb  
als in dieser Frage vorläufig. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) hatte die Kürzung der Kosten immer 
wieder verteidigt. Die dagegen erhobenen Ver -
fas sungsbeschwerden waren vom Bundes ver fas-
sungs gericht nicht zur Entscheidung angenommen  
worden.
Nachdem mittlerweile die letzten Revisions-
ver fahren zur Thematik beendet sind und die  
geltende Gesetzeslage damit bestätigt worden ist, 
hat das Bundesfinanzministerium im März 2022 
entschieden, dass Steuerbescheide nicht mehr länger 
vorläufig zur Frage des Abzugs einer zumutbaren 
Belastung bei Krankheits- und Pflegekosten ergehen.
 

Auch die noch offenen Einspruchsverfahren zur 
Thematik werden nun „abgewickelt“: Mit Allgemein-
verfügung vom 07.04.2022 haben die obersten 
Finanzbehörden der Länder erklärt, dass alle an 
diesem Tag noch anhängigen und zulässigen Ein-
sprüche gegen den Abzug einer zumutbaren Be-
lastung bei Krankheits- und Pflegekosten allgemein 
zurückgewiesen werden. Gleiches gilt für Anträge 
auf Aufhebung oder Änderung einer Ein kommen-
steuerfestsetzung.

Hinweis: 
Zu einer Allgemeinverfügung greift die Finanz ver-
waltung, um anhängige Masseneinsprüche und 
Massenanträge zu Rechtsfragen zurückzuweisen, 
die zwischenzeitlich vom Gerichtshof der Euro-
päischen Union, vom Bundesverfassungsgericht 
oder vom BFH entschieden worden sind. 
Betroffene Einspruchsführer können gegen die 
Allgemeinverfügung nun nur noch innerhalb eines 
Jahres vor dem zuständigen Finanzgericht klagen.

Quelle: Oberste Finanzbehörden der Länder, Allgemeinverfügung 

v. 07.04.2022

5. WEITERE NEUIGKEITEN

Unfall im Homeoffice: Zahlt die gesetzliche Unfallversicherung?

Viele Erwerbstätige sind seit Beginn der Corona-
Pandemie tageweise oder dauerhaft im Homeoffice 
tätig. Da viele Arbeitgeber positive Erfahrungen mit 
dieser Arbeitsform gemacht haben, spricht vieles 
dafür, dass die Arbeit von zu Hause aus auch nach 
der Pandemie in den Arbeitsalltag vieler Arbeit-
nehmer integriert bleibt.

Wer in den eigenen vier Wänden beruflich tätig 
ist, sollte wissen, dass Unfälle im Homeoffice von 
der gesetzlichen Unfallversicherung des Arbeit-
gebers abgedeckt sind, sofern die auslösende 
Hand lung im Interesse des Unternehmens und 
nicht aus rein privaten Gründen erfolgt ist. Ein 
Urteil des Bundessozialgerichts von 2021 hat 
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diesen Unfallversicherungsschutz im Homeoffice 
untermauert. Die Tätigkeit im Homeoffice ist mit der 
Arbeit im Betrieb gleichgestellt.
In dem verhandelten Fall war ein Arbeitnehmer im Jahr 
2018 morgens auf einer Wendeltreppe gestürzt, die 
zu seinem Arbeitszimmer führte  − die Folge war ein 
Brustwirbelbruch. Die Berufsgenossenschaft seines 
Arbeitgebers weigerte sich zu zahlen, obwohl der 
Angestellte zwecks Arbeit auf dem Weg in sein 
Arbeitszimmer war. Sie argumentierte, dass der Ver-
sicherungsschutz erst im Arbeitszimmer beginne 
und sich der Unfall nicht auf einem versicherten 
Weg ereignet habe. Der Arbeitnehmer zog vor das 
Sozialgericht und erhielt in erster Instanz recht: Die 
Sozialrichter sahen in dem Fall einen Arbeitsunfall, 
da sich der Kläger auf dem direkten Weg zur Arbeit 
befunden habe. Das Landessozialgericht wider-
sprach in zweiter Instanz jedoch und argumentierte, 
dass Wege innerhalb der eigenen Wohnung nicht 
unter Versicherungsschutz stünden. Das oberste 
Bundessozialgericht bestätigte in dritter Instanz  
dann schließlich die Auffassung der ersten Instanz: 
Das Treppensteigen habe der Arbeitsaufnahme 
gedient und sei als Verrichtung im Interesse des 
Arbeit gebers ein versicherter Betriebsweg. Daher 
stuften die obersten Sozialrichter den Sturz als 
Arbeitsunfall ein, der unter den Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung fällt.

Hinweis: 
Bei der Arbeit im Homeoffice sind die Wege inner-
halb eines Haushalts also den betrieblichen Wegen 

gleichgestellt, wenn sie in direktem Zu sammen hang 
mit der Arbeit stehen. Aufgrund einer Gesetzes-
änderung sind diese Wege seit Juni 2021 mittlerweile 
auch nach dem Gesetz ausdrücklich versichert. Bei 
Arbeitsunfällen, die sich davor ereignet haben, greift 
das Gerichtsurteil rückwirkend.
Nicht nur der Weg für die Arbeitsaufnahme, sondern 
auch der Weg in die Küche, zum Kaffeeholen, zur 
Mittagspause oder zur Toilette zählt inzwischen zum 
Arbeitsweg. Arbeitnehmer im Privathaushalt sind 
nicht mehr schlechter gestellt als in ihrem Betrieb. 
Auch Wegeunfälle auf dem direkten Weg zur Kita oder 
zum Kindergarten sind versichert, wenn die Arbeit 
im Homeoffice erfolgt und eine Kinderbetreuung 
erforderlich ist. Nicht versichert sind hingegen  
Wege, die ausschließlich privaten Interessen dienen.
Verletzt sich jemand auf dem Weg zur Haustür, weil 
er dort eine private Paketsendung vom Post boten 
entgegennimmt, fällt dies nicht unter den betrieb-
lichen Versicherungsschutz.

Hinweis: 
Kommt es zu einem Arbeitsunfall, muss die gesetz -
liche Unfallversicherung für die Folgekosten au-
f kommen. Neben den unmittelbaren Behand-
lungs  kosten zählen auch Reha-Maßnahmen oder 
Ren ten zahlungen dazu. Auch eine zerbrochene  
Brille fällt unter den Versicherungsschutz.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 08.03.2022

Anhebung des Mindestlohnes im Jahr 2022 und Änderungen bei Mini- und Midijobs

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland ist  
zum 01.07.2022 auf 10,45 € pro Stunde gestiegen. 
Insofern sind erneut insbesondere die geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen (sog. 450-€-Jobs/Mini-
jobs) auf grund des gestiegenen Mindestlohns darauf 
zu prüfen, ob die Arbeitszeit anzupassen ist. Die 
monatlich höchstmögliche Arbeitszeit sinkt infolge 
der Mindestlohnanhebung ab 01.07.2022 von bisher 
45 Arbeitsstunden auf 43 Arbeitsstunden.
Diese Anpassung wird allerdings von nur kurzer 
Dauer sein, denn der Bundesrat hat am 10.06.2022 
der Anhebung des Mindestlohnes ab 01.10.2022  
auf 12,00 € zugestimmt. Gleichzeitig wird u. a. auch 
die Geringfügigkeitsgrenze von bisher 450,00 € 
ab 01.10.2022 auf 520,00 € erhöht. Die maximal  
mögliche Arbeitszeit bleibt somit bei 43 Arbeits-
stunden im Monat.

Die einmalige Anhebung des Mindestlohnes zum 
Oktober 2022 ist mit zahlreichen Anpassungen im 
Bereich der geringfügig entlohnten Beschäf ti gung 
(sog. Minijobs) und im Rahmen des Über gangs-
bereiches (sog Midijobs) verbunden:
Die Geringfügigkeitsgrenze wird dynamisiert: Da-
durch wird u. a. auch die Geringfügigkeitsgrenze von 
bisher 450,00 € an den jeweils gültigen gesetzlichen 
Mindestlohn gekoppelt. Bei der Berechnung der 
jeweils gültigen Geringfügigkeitsgrenze wird eine 
Wochen arbeitszeit von 10 Stunden zugrunde-
gelegt. Folglich steigt die Geringfügigkeitsgrenze 
ab 01.10.2022 auf 520,00 €. Bei einer künftigen  
Anhebung des Mindestlohns wird dann auch die 
entsprechende Geringfügigkeitsgrenze jeweils mit 
ansteigen, so dass eine Anpassung der Arbeitszeit 
künftig nicht mehr erforderlich sein wird.

5.2
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Das bisher von der Rentenversicherung akzeptierte 
„gelegentliche unvorhergesehene“ Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze wird gesetzlich normiert. 
Unvorhergesehen kann eine Zahlung sein, wenn  
z. B. Mehrarbeit aufgrund krankheitsbedingten Aus-
falles (oder Quarantäne) eines anderen Mitarbeiters 
notwendig wird oder wenn Sonderzahlungen gewährt 
werden, die von dem Geschäftsergebnis oder einer 
individuellen Arbeitsleistung abhängig sind.
Dagegen ist Mehrarbeit aufgrund saisonaler 
Schwankungen oder aufgrund von Urlaubs ver-
tretungen vorhersehbar und folglich von der Aus-
nahme regelung nicht abgedeckt, d. h. ggf. liegen 
dann die Voraussetzungen für einen Minijob nicht 
vor.
Eine unvorhersehbare Überschreitung der Gering-
fügigkeitsgrenze wird ab 01.10.2022 für höchstens 
zwei Kalendermonate innerhalb eines Zeitjahres 
akzeptiert. Neu ist, dass der Verdienst in den 
betreffenden Monaten maximal das Doppelte der 
Geringfügigkeitsgrenze betragen darf. Damit ergibt 
sich durch die erstmalige gesetzliche Regelung ein 

deutlich engerer Handlungsspielraum hinsichtlich 
zusätzlicher Vergütungen für Minijobber im Vergleich 
zu bisher. Im Ergebnis darf in den genannten 
Ausnahmefällen einem Minijobber höchstens das 
14-fache der Geringfügigkeitsgrenze gezahlt werden 
 − also maximal 7.280 € (14 x 520 €) für einen Zeit-
raum von 12 Monaten.
Durch die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze 
würden bisher versicherungspflichtige Midijobber 
zu Minijobbern. Daher wird es für bisher sozial ver-
sicherungs pflichtige Beschäftigte (Midijobber mit 
monatlichem Verdienst zwischen 450,01 € und 
520,00 €) Bestandsschutzregelungen geben. Die Ver-
sicherungspflicht in Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung gilt längstens bis 31.12.2023,  
wenn sich das Entgelt nicht auf über 520 € erhöht 
und der Beschäftigte nicht die Befreiung von der 
jeweiligen Versicherungspflicht beantragt.
Ab 01.10.2022 erhöht sich auch die Obergrenze des 
Übergangsbereichs von bisher monatlich 1.300 €  
auf monatlich 1.600 €.
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STEUERTERMINE

JULI 2022

11.07.  Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.07.2022. Diese 
Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zah-
lungen per Scheck. [* bei monatlicher Ab führung  
für Juni 2022; bei vierteljährlicher Abführung für  
das II. Quartal 2022]
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Vierhaus Steuerbe ra tungs gesellschaft mbH

AUGUST 2022

10.08. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
15.08. Grundsteuer**
 Gewerbesteuer**

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.08. bzw. 18.08.2022. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung 
für Juli 2022; ** Vierteljahresrate an die Gemeinde]

Rechtsstand: 04.07.2022




